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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Im Anschluss an die Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930),
welche die Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten forderten, gab
der Bundesrat eine Änderung des StGB in die Vernehmlassung. Der Vorentwurf sieht
nicht eine spezielle Verjährungsfrist für Wirtschaftsdelikte vor, sondern will die
Verjährungsfrist je nach Tatschwere erhöhen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
NADJA ACKERMANN

Die beiden überwiesenen, inhaltlich identischen und auf das Grounding der Swissair
zurückgehenden Motionen Jositsch (sp, ZH) (08.3806) und Janiak (sp, BL) (08.3930)
verlangten eine Verlängerung der Verjährungsfristen bei Wirtschaftsdelikten. Weil in
den Vorstössen „Wirtschaftsdelikte“ nicht genauer definiert wurde, schlug der
Bundesrat eine allgemeine Verlängerung der Verjährungsfristen von sieben auf zehn
Jahre bei schwersten Vergehen, für die im Gesetz die Höchststrafe von drei Jahren
Freiheitsstrafe verhängt werden kann, vor. Dadurch sollte die Strafbehörde mehr Zeit
bei der Strafverfolgung erhalten. Im Ständerat wurden die vorgeschlagenen Änderungen
im StGB und im Militärstrafgesetz ohne Gegenstimme angenommen. Im Sommer
stimmte auch der Nationalrat mit 102 zu 78 Stimmen der Verlängerung der
Verfolgungsverjährung zu, wobei die Vorlage von der SVP und der FDP, die keinen
Handlungsbedarf sahen, bekämpft wurde. Die beiden Motionen wurden folglich
abgeschrieben. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Mit der Annahme einer Motion Janiak (sp, BL) fordert der Ständerat den Bundesrat auf,
eine Ergänzung in Art. 320 StGB zum Verhältnis zwischen Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation anzubringen. Die Rechtfertigungsgründe beim Tatbestand der
Amtsgeheimnisverletzung sollen dahingehend erweitert werden, dass die Offenbarung
eines Geheimnisses im Rahmen der Behördenkooperation auch dann gerechtfertigt ist,
wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Weitergabe der betreffenden
Information von einer Behörde zur anderen besteht. Bis heute stellt in diesem Fall nur
die schriftliche Einwilligung der vorgesetzten Behörde einen Rechtfertigungsgrund dar.
Obwohl der Bundesrat die Ansicht vertritt, dass diese Thematik im geltenden Recht
bereits „sachgemäss und auch im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit“
geregelt sei und die Motion damit zur Ablehnung empfahl, sprach sich die
Ständekammer in der Sommersession 2016 mit 30 zu 9 Stimmen für das Anliegen aus. 3

MOTION
DATUM: 13.06.2016
KARIN FRICK

Die Einführung einer Kronzeugenregelung im Schweizer Strafrecht war das Ziel einer
Motion Janiak (sp, BL), mit welcher sich der Ständerat im Dezember 2016 befasste.
Janiak war mit dem Vorstoss dem von der Bundesanwaltschaft in ihrem
Tätigkeitsbericht 2015 geäusserten Wunsch nachgekommen, der Gesetzgeber möge
sich mit der Idee einer Kronzeugenregelung für die Schweiz auseinandersetzen. Das
Schweizer Strafgesetzbuch kennt heute für den Straftatbestand der kriminellen
Organisation die sogenannte kleine Kronzeugenregelung. Dies bedeutet, dass das
Gericht Mitgliedern krimineller Organisationen für ihre Kooperation mit den
Strafverfolgungsbehörden eine Strafmilderung nach freiem Ermessen zusprechen kann.
Für Personen, die durch ihre Mitwirkung in einem Strafverfahren gefährdet sind, sind
ausserdem Zeugenschutzprogramme im Sinne des Bundesgesetzes über den
ausserprozessualen Zeugenschutz vorgesehen. Die bestehenden Instrumente der
Strafverfolgung reichten nach Ansicht des Motionärs für die wirksame Bekämpfung von
mafiösen und terroristischen Organisationen aber nicht aus, was sich zuletzt auch bei
den Thurgauer Mafia-Fällen gezeigt habe. Darüber hinaus sei der Dienst ÜPF auch mit
dem revidierten BÜPF nur sehr eingeschränkt in der Lage, die Kommunikation von
kriminellen Organisationen zu überwachen, da sich diese verschlüsselter
Kommunikationsmittel bedienten, die so sicher seien, dass selbst der Anbieter die
übermittelten Informationen nicht entschlüsseln könne. Der Kronzeuge habe als Insider
jedoch das notwendige Wissen, um solche intransparenten Strukturen aufzubrechen,
und sei daher ein unabdingbares Mittel zur Bekämpfung krimineller und terroristischer

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK
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Organisationen, argumentierte der Motionär. Sein Parteikollege Daniel Jositsch (sp, ZH)
betonte hingegen die Fehleranfälligkeit von Kronzeugenaussagen und äusserte
rechtsstaatliche Bedenken. In der offenen Formulierung der Motion – sie schlägt keine
konkreten Massnahmen vor – sah die Ständekammer jedoch auch eine Chance, die
Vorteile und Probleme einer solchen Regelung eingehend zu diskutieren. Aus diesem
Grund nahm sie die Motion entgegen der bundesrätlichen Empfehlung mit 23 zu 11
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. 4

Im Nationalrat stiess die Motion Janiak (sp, BL) zum Verhältnis von Amtsgeheimnis und
Behördenkooperation, die auf einen besseren Schutz von Angestellten in Fällen von
Whistleblowing zielte, auf mehrheitliche Ablehnung. Mit 135 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung folgte die grosse Kammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit, welche
im Gegensatz zum Motionär keine Schwierigkeiten für betroffene Personen feststellte,
Missstände zu melden, ohne selbst ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu
gelangen. 5

MOTION
DATUM: 15.03.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Ständerat die Motion Janiak (sp, BL) zur Einführung einer
Kronzeugenregelung Ende 2016 angenommen hatte, befasste sich die
Rechtskommission des Nationalrates mit der Thematik und führte eine sorgfältige
Abwägung im Interessenkonflikt zwischen effizienter Strafverfolgung und der Wahrung
rechtsstaatlicher Prinzipien, insbesondere des Rechtsgleichheitsgebots, durch. Als
klarer Vorteil einer Kronzeugenregelung nannte sie die Möglichkeit, mithilfe von
Insiderwissen ganze Verbrechensstrukturen zu zerschlagen. Geständige Täter könnten
eher zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden bewegt werden, wenn ihnen
die Belohnung für ihre Kooperation in Form von Strafmilderung oder Straffreiheit
bereits in einem frühen Verfahrensstadium zugesichert werden könnte und nicht erst
nachträglich vor Gericht. Die Kehrseite dieser Medaille sei jedoch, dass dadurch ein
Anreiz zu interessant klingenden Falschaussagen geboten werde, um einen möglichst
guten „Deal“ mit den Strafverfolgungsbehörden zu erreichen. Wenn die
Strafverfolgungsbehörde eine Strafmilderung oder Straffreiheit zuspricht, muss sich
das Gericht daran halten, was das Gericht in seinem Ermessensspielraum einschränkt
und eventuell sogar eine rechtsgleiche Bestrafung von vergleichbaren Sachverhalten
verhindern kann. Die Mehrheit der RK-NR gewichtete die möglichen Vorteile in der
Strafverfolgung jedoch höher als die Einwände und beantragte die Motion zur Annahme.
Gleichzeitig reichte sie eine Kommissionsmotion (17.3264) ein mit der Forderung, die
heute in Art. 260ter Ziff. 2 StGB bestehende sogenannte kleine Kronzeugenregelung auf
Mitglieder terroristischer Organisationen im Sinne des Bundesgesetzes über das Verbot
der Gruppierungen „Al-Qaïda“ und „Islamischer Staat“ sowie verwandter
Organisationen auszudehnen. Diese mögliche Massnahme hatte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme zur Motion ins Spiel gebracht und ausdrücklich befürwortet, während er
der Einführung einer umfassenden Kronzeugenregelung skeptisch gegenübergestanden
hatte. So beantragte der Bundesrat dem Nationalrat die Kommissionsmotion zur
Annahme, während er und eine Minderheit der RK-NR die Motion Janiak zur Ablehnung
empfahlen. In der Sommersession 2017 lehnte der Nationalrat die Motion Janiak mit 108
zu 72 Stimmen ab und nahm die Motion seiner Rechtskommission stillschweigend an. 6

MOTION
DATUM: 31.05.2017
KARIN FRICK

Privatrecht

Mit der stillschweigenden Annahme einer Motion Janiak (sp, BL) in der Wintersession
2017 verlangte der Ständerat, dass im Rahmen der Gesamtüberprüfung der
Zivilprozessordnung auch der Zugang zu den Zivilgerichten erleichtert wird. Dies soll
konkret durch eine Reduzierung der Gerichtskostenvorschüsse geschehen, die heute
so hoch seien, dass sie, anstatt unbegründete Klagen auszusortieren, diejenigen
Personen von einer Klage abhielten, die sich den Kostenvorschuss nicht leisten
könnten. 7

MOTION
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2018 stimmte auch der Nationalrat stillschweigend einer Motion
Janiak (sp, BL) zu, wonach der Zugang zu den Zivilgerichten erleichtert werden soll. Mit
Überweisung des Vorstosses wurde der Bundesrat beauftragt, im Zuge der Revision der
Zivilprozessordnung die Gerichtskostenvorschüsse zu reduzieren. Zivilprozesse seien
für breite Bevölkerungsschichten, insbesondere für den Mittelstand, der nicht von der
unentgeltlichen Prozessführung profitieren könne, zunehmend unerschwinglich
geworden, führte Kommissionssprecher Martin Naef (sp, ZH) vor dem Ratsplenum aus. 8

MOTION
DATUM: 12.06.2018
KARIN FRICK
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